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Transfer Pricing

Polen führt Zinsschranke sowie Dienstleistungs- und
Lizenzschranke zum 01.01.2018 ein

Deutsche Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Nahestehenden in Polen sollten in
Zukunft Lizenz-, Zins- und Servicezahlungen aus Polen heraus auf ihre steuerliche
Abzugsfähigkeit hin untersuchen. Zum 01.01.2018 hat Polen Grenzen der Abzugsfähigkeit
eingeführt.

Zinsschranke
Das verabschiedete Gesetz schränkt die Abzugsfähigkeit von Finanzierungskosten
einschließlich von Zinszahlungen an verbundene Unternehmen ein. Betroffen sind diverse
Finanzierungsaufwendungen wie Zinsen, Provisionen, Gebühren, Prämien und der
Zinsanteil der Leasingrate (siehe Artikel 15, Buchstabe c Körperschaftsteuergesetz).

Ein Betrag bis zu 3 Mio. PLN der Kosten für Fremdfinanzierung ist vollständig abzugsfähig.
Abzugsfähig sind ferner 30% des Überschusses der Summe der Einnahmen aus allen
Quellen (vermindert um die Zinseinnahmen) über die Summe der Betriebsausgaben,
vermindert um den Wert der Abschreibungen und die Kosten für Fremdfinanzierung, d.h.
30% des EBITDA (siehe Artikel 15, Buchstabe c Körperschaftsteuergesetz). Folgendes
vereinfachtes Beispiel illustriert den Wirkmechanismus:

EBITDA: 5 Mio. PLN, Zinsaufwand: 4 Mio. PLN. 3 Mio. PLN sind voll abzugsfähig. Bei einem
EBITDA von 5 Mio. PLN sind ferner bis zu 1.5 Mio. PLN abzugsfähig (30% des EBITDA). Mithin
sind die gesamten 4 Mio. PLN steuerlich abzugsfähig. Nicht genutzte
Fremdfinanzierungskosten können vorgetragen werden. Die Begrenzung der
Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungskosten greift nicht für Finanzunternehmen und
auch Unternehmen, die als Finanzgesellschaften berücksichtigt werden, z. B. Banken,
Kreditinstitute, Genossenschaftsbanken, Kreditgenossenschaften, offene Investmentfonds
und alternative Investmentfonds nach dem Investmentfondsgesetz.

Dienstleistungs- und Lizenzschranke
Ab dem 01.01.2018 wird der Abzug von Betriebsausgaben für Dienstleistungen und
Nutzungsentgelte für immaterielle Vermögensgegenstände an verbundene Unternehmen
beschränkt. Dienstleistungen sind Beratung, Marktforschung, Werbung, Management und
Kontrolle, Datenverarbeitung, Versicherungen, Garantien, Bürgschaften und Leistungen von
ähnlichem Charakter.

Nach den Erläuterungen des Finanzministeriums sind höchstens 3 Mio. PLN plus 5% des
EBITDA steuerlich abzugsfähig.

Diese Schwelle setzt sich zusammen aus dem Überschuss der Summe der Einnahmen aus
sämtlichen Quellen, vermindert um die Zinseinnahmen, über die Summe der abzugsfähigen
Betriebsausgaben, vermindert um diejenigen Abschreibungen und Zinsen, die in dem
betreffenden Steuerjahr zu den abzugsfähigen Betriebsausgaben gerechnet wurden.

Die Kosten, die in einem bestimmten Besteuerungszeitraum nicht vorgetragen wurden, sind
in den nächsten Geschäftsjahren (bis zu 5 Jahren) unter Anwendung des vorgegebenen
Grenzwerts abzugsfähig. Diese Beschränkung gilt nicht für die oben genannten Kosten, die
innerhalb einer Steuerkapitalgruppe anfallen (siehe Artikel 15, Buchstabe e
Körperschaftsteuergesetz).

Ihre Ansprechpartner

Dr. Björn Heidecke
Senior Manager
bheidecke@deloitte.de
Tel.: +49 40 32080 4953

mailto:bheidecke@deloitte.de
tel:+49%2040%2032080%204953


www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

Kamila Steuer
Tax-Professional
kasteuer@deloitte.de
Tel.: +49 40 32080 4271

mailto:kasteuer@deloitte.de
tel:+49%2040%2032080%204271

	Polen führt Zinsschranke sowie Dienstleistungs- und Lizenzschranke zum 01.01.2018 ein
	Zinsschranke
	Dienstleistungs- und Lizenzschranke


